
/XGZLJ�YRQ�0LVHV�)RUXP

hum anistisch - freiheitlich - pluralistisch

G erm an Review  of

N ew  A ustrian Econom ics

w w w .m ises-forum .de

Editors: Thom as Rudolf und M arkus Schim l

B ayreuth, 2007

D iscussion Papers

1. Jg. 2007, N r. 1

H olger K och

Zw ischen Laissez-Faire und Leviathan

,661�����������

id49534108 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

http://www.mises-forum.de


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
German Review of New Austrian Economics 
Eine Diskussionsreihe des Ludwig-von-Mises-Forums an der Universität Bayreuth 
 
 
Herausgeber: Thomas Rudolf  

Diplom-Volkswirt (Univ.) 
Ludwig-von-Mises-Institut (Auburn) 

 
Markus H. Schiml  
Diplom-Volkswirt (Univ.) 
Institut für ökonomische Bildung 

 
ISSN: 1864-4597 
 
1. Jg. 2007 Nr. 1 

 
© 2007 Verlag Markus H. Schiml Zweigstr. 6 � 95444 Bayreuth � 0921-788443 

id49578443 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



 

 

German Review of New Austrian Economics 1. Jg. 2007, Nr. 1 

�3� 
 
 
 

Ludwig-von-Mises-Forum

humanistisch - freiheitlich - pluralistisch

  
 

 
 

Zw ischen Laissez-Faire und Leviathan 

 
H olger Koch 

 
 

 
Politische D iskussionen sind oftm als von verm eintlich richtungsw eisenden 

Schlagw orten bestim m t. So w urde in der V ergangenheit in D eutschland der Begriff 

des (N eo-)Liberalism us1 – nicht nur von linken Parteien – gebrandm arkt und als 

Synonym  für R echtlosigkeit, w irtschaftliches R aubrittertum , A usbeutung und 

„K apitalism us pur“ verw andt. D iese inhaltlich und hinsichtlich der Folgen liberaler 

Politik falsche V erw endung des Begriffes (N eo-)Liberalism us, w urde in den dam it 

verbundenen A rgum entationslinien nicht selten gegen R eform m aßnahm en, die die 

Eigenverantw ortlichkeit der Bürger stärken sollten, und für die Legitim ierung 

w eitergehender staatlicher Eingriffe verw andt. U m  diese fälschliche V erw endung 

aufzudecken, soll im  vorliegenden A rtikel – nach einem  kurzen Ü berblick über die 

Entstehung des G edankenguts – allgem ein der Inhalt einer liberalen Position und 

daraus abgeleitet die A nforderungen an die Funktionszuw eisungen an den Staat 

bestim m t w erden.2 

 

Liberalism us 

D er klassische Liberalism us steht in der T radition des angelsächsischen 

Liberalism us. D ieser hat seine W urzeln in der A ntike und in den naturrechtlichen 

Ström ungen des M ittelalters, in denen sich die Idee der Freiheit unter dem  G esetz 

entw ickelte. In der N euzeit w urde diese liberale Ström ung durch den A bsolutism us 

                                                 
1 Die Vermischung der durch historische Tatsachen verschieden benannten Strömungen des 

Neoliberalismus und des Liberalismus bzw. die Unvollständigkeit der Übersicht über 

liberale Strömungen im Verlauf des Artikels sei dem Autor verziehen, da zu treffende 
Unterscheidungen für die hier angeführten Argumente nicht relevant erscheinen. Für 

eine Übersicht der liberalen Entwicklungen speziell in Deutschland siehe RAICO (1999). 
2 RAICO (1999). 
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zerstört bzw . zum indest unterdrückt. Sie fanden jedoch neuen Boden in den 

Schriften der spanischen Jesuiten-Philosophen der Schule von Salam anca und 

erzielten einen w eiteren D urchbruch im  18. Jahrhundert durch die schottischen 

M oralphilosophen w ie bspw . D avid H um e und A dam  Sm ith. V on hier aus 

pflanzten sich liberale V orstellungen w iederum  in vielen A usprägungen fort. D er 

klassisch liberale Zw eig findet sich auch w ieder in den w irtschaftspolitischen 

Schriften der österreichischen Schule der zw anziger Jahre des letzten Jahrhunderts. 

D iese Ström ung ging von der W iener U niversität aus und hat unter dem  N am en 

„A ustrian Econom ics“ m ittlerw eile in den U SA  und in G roßbritannien, aber auch 

in K ontinentaleuropa, eine beachtliche V erbreitung gefunden. 

D er deutsche O rdoliberalism us3, dessen prom inentester V ertreter W alter Eucken 

ist und der aus Freiburger K reisen hervorgegangen ist, lässt sich in w eiterem  Sinne 

dieser R ichtung zuordnen. D ie N eo- und O rdoliberalen4 strebten, in A nknüpfung 

an die großen liberalen Ström ungen des 19. Jahrhundert und vor dem  H intergrund 

der nationalsozialistischen und kom m unistischen Erfahrungen, eine R enaissance 

der O rdnungsvorstellungen des 19. Jahrhunderts an. Ihr Leitbild w ar nicht der 

totale Staat und nicht die unbeschränkte H errschaft einer verm eintlichen 

A vantgarde des Proletariats, sondern eine G esellschaft, in der der R echtsstaat die 

Freiheit des Einzelnen schützt. Besonderes A nliegen des N eoliberalism us ist, dass 

nicht nur politische, sondern auch w irtschaftliche M acht in ein System  von R egeln 

eingebunden ist, das w illkürliche Zw angsausübung verhindert oder im  Idealfall 

sogar ganz verm eidet. 

W örtlich heißt Liberalism us: befreien, den M enschen zu erlauben, zu tun und zu 

sagen w as sie w ollen. A llgem eine liberale W erte sind individuelle Freiheit, 

Selbstverantw ortlichkeit und R isikobereitschaft. Folglich m üssen jedem  Bürger im  

R ahm en von G esetzten m öglichst um fassenden Freiheitsspielräum e eingeräum t 

w erden. A llerdings sind diese so zu begrenzen, dass nicht die Freiheit anderer 

G esellschaftsm itglieder gefährdet w ird. Eine w eitere Folge ist die A blehnung 

jeglicher Form  von T yrannei und das Streben hinsichtlich der Freiheiten der 

Bürger nach Egalitarism us. D iese Forderung nach Egalitarism us w urde von einigen 

Ö konom en i. S. einer Forderung nach egalitären Einkom m enssituationen 

m issverstanden – eine Forderung, die konträr zu liberalen Zielen ist. 

H istorisch kann m an vor allem  zw ei Q uellen für T yrannei ausm achen. Zum  einen 

sind dies private Personen oder V ereinigungen, w ie z. B. (nicht auf höherer 

                                                 
3 Der Ordoliberalismus und seine Vertreter (bspw. Alfred Müller-Armack) hatten 

maßgeblichen Einfluss auf die Verfassung und Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland. 

4 Diese theoretische Strömung kann auch als Freiburger Schule bezeichnet werden. 
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Leistungsfähigkeit beruhende5) M onopole. Zum  anderen ist dies der Staat, w enn 

die, die die M acht in H änden halten diese m issbrauchen und auf diese W eise 

Bürgern nicht nur W ohltaten vorenthalten, sondern zudem  bestrafende 

H andlungen durchführen. A us dieser Sicht heraus entstand das folgende Zitat von 

M ises: 

„G overnm ent is in the last resort the em ploym ent of arm ed m en, of policem en, 

gendarm es, soldiers, prison guards, and hangm en. T he essential feature of 

governm ent is the enforcem ent its decrees by beating, killing and im prisonm ent.“6 

N eben den oben bereits erw ähnten leitenden Ideen des klassischen Liberalism us ist 

freilich die Begrenzung der M acht7 des Staates – des dem okratischen 

eingeschlossen – ein w eiterer G rundpfeiler liberaler Ü berlegungen. W eiterhin ist 

der klassische Liberalism us gegen jegliche A m algam e von Liberalism us m it 

anderen System typen, w ie bspw . dem  Sozialism us. D iese beschriebenen 

A nforderungen an einen liberalen Staat ziehen die N otw endigkeit eines 

R echtstaates, der w eder im  anarchistischen noch im  totalitären oder dem  

kom m unistischen M odell Platz hat, nach sich. A ußerdem  darf eine G esellschaft 

bzw . m uss sie aus liberaler Sicht G ew alt anw enden, w enn Individuen oder 

O rganisationen versuchen Freiheit und R echtstaatlichkeit abzuschaffen.  

Liberalism us hat also die Beschränkung der Zw angsgew alt jeder R egierung als Ziel 

unabhängig davon, ob sie dem okratisch legitim iert ist oder nicht. D em  Liberalen 

kom m t es vor allem  auf den Inhalt der G esetze an – dem  D em okraten auf die A rt 

und W eise des Zustandekom m ens. Ein G esetz m uss also keinesw egs allein schon 

desw egen ein gutes und liberales G esetz sein, w eil es von der M ehrheit 

verabschiedet w urde. Eine dem okratische R egierung kann liberal und w eniger 

liberal sein, ja sogar totalitäre Züge tragen. U m gekehrt kann ein autoritäres R egim e 

sehr w ohl nach liberalen Prinzipien handeln. D ieses kann freie Entw icklungen 

außerhalb der politischen Sphäre zulassen, birgt allerdings die G efahr, dass es in ein 

totalitäres R egim e um kippt.  

Som it m uss die Schlüsselfrage für den Liberalen vielm ehr lauten: W ie w eit reicht 

die kollektive Entscheidungsm acht? N icht so sehr: W er übt diese aus? 

H istorisch gesehen zeichnet sich der Liberalism us vor allem  dadurch aus, dass er 

die A nsprüche der Bürgergesellschaft gegen die staatliche G ew alt in den 

V ordergrund stellt und dass er für Privateigentum  und offene M ärkte als zentrale 

Einrichtungen blühender Bürgergesellschaften eintritt. D ie positiven Effekte dieser 

                                                 
5  An dieser Stelle soll auf eine Monopoldiskussion verzichtet werden. Es soll nur darauf 

verwiesen sein, dass aus liberaler Perspektive nichts gegen Monopole per se 
einzuwenden ist. Wichtig ist nur deren Entstehung aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit. 

6  Vgl. MISES (1949), S. 715. 
7   Weiter unten wird etwas näher auf das Konzept der Macht des Staates eingegangen. 
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Forderung w erden von der neueren Forschung bestätigt. D em nach sind 

Eigentum srechte und freie M ärkte die unerlässlichen G rundlagen für die 

Entw icklung der Zivilisation, vor allem  unserer eigenen abendländischen. 

A us obengenannte liberalen Positionen w ie der N otw endigkeit eines R echtsstaates 

oder der Beschränkung der Zw angsgew alt eines Staates ist direkt dessen generelle 

Existenznotw endigkeit ableitbar. Berühm te klassisch-liberale D enker w ie Ludw ig 

von M ises oder A dam  Sm ith8 haben auch stets darauf verw iesen, dass m an in 

m odernen W irtschaftsordnungen nicht ohne staatliche Institutionen auskom m en 

kann. Bevor nun jedoch darauf eingegangen w ird, w ie der Staat aus liberaler Sicht 

konstituiert sein m uss, soll kurz auf die Extrem positionen des Laissez-Faire-

Liberalism us und des Staates als Leviathan eingegangen w erden, die ein 

K ontinuum  aufspannen innerhalb w elchem  eine G esellschaft bestim m en m uss, w ie 

viele A ufgabenbereiche der Staat übernehm en soll.   

 

Laissez-Faire 

D ie „reine“ Form  des w irtschaftlichen Liberalism us w ird Laissez-Faire-

Liberalism us genannt. 

U nter diesem  w ird generell eine D oktrin verstanden, die die V orziehensw ürdigkeit 

von privater Initiative und Produktion beinhaltet. Er w endet sich gegen 

ökonom ische Interventionen des Staates und Besteuerung der Bürger (einige 

radikale V ertreter des Laissez-Faire lehnen Steuern per se ab), die über den als 

notw endig erachteten G rad hinausgeht. D ieses M inim um  an Staat sehen viele 

V ertreter des Laissez-Faire in der Schaffung von Institutionen, w elche die 

A ufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit sow ie die Sicherung von 

Eigentum srechten gew ährleisten, erfüllt. D ie D efinitionen des m inim alen Staates 

können je nach A utor divergieren und sind folglich nicht sakrosankt. D as einende 

Elem ent solcher A nsätze ist jedoch die Forderung eines M inim alstaates der bei 

privaten und w irtschaftlichen Belangen w eitestgehend außen vor bleibt.  

 

Leviathan 

H obbes spekulierte in seinem  W erk „Leviathan“, dass ohne die unbegrenzte M acht 

eines Souveräns, der Rückfall in den K am pf aller gegen alle unausw eichlich scheint 

sein. Er geht von einem  N aturzustand aus, in dem  die M enschen ohne G esetz und 

ohne Staat leben und w o daher – aufgrund des N aturrechts – jeder alles 

beanspruchen kann. Es herrscht C haos; die M enschen führen – in H obbes 

pessim istischem  W eltbild – den „K rieg aller gegen alle“. D er M ensch ist danach des 

M enschen W olf. A us diesem  Zustand erw ächst laut H obbes die N otw endigkeit für 

                                                 
8  Adam Smith wird weit verbreitet zu Unrecht zugeschrieben, dass dieser gegen die 

Schaffung staatlicher Institutionen sei. Vgl. hierzu ENGEL (1998), S. 12 f. 
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eine übergeordnete, allm ächtige Instanz, die Sicherheit und Schutz bietet. D er Staat 

w ird zum  Souverän m it unbeschränkter G ew alt, eine absolute M acht, der sich alle 

zu unterw erfen haben. Insbesondere ist er – anders als die nun zu U ntertanen 

gew ordenen M enschen – selbst nicht V ertragspartner des G esellschaftsvertrags und 

lebt dam it als einziger außerhalb des Rechts.  

 

D er liberale Staat 

Bei der Beantw ortung w ie ein Staat nun aus liberaler Sicht beschaffen sein m uss 

bzw . w elche Q ualitäten er aufw eisen soll, liegt ein zw eischneidiges Problem  vor: 

zum  einen soll der Staat bspw . die M acht haben Eigentum  zu beschützen und 

V erträge durchzusetzen. Zum  anderen soll er beschränkt w erden um  nur essentielle 

und legitim e A ktionen durchführen zu können. A n dieser Stelle besteht nun die 

Schw ierigkeit festzulegen, w ie w eit diese A ktionen gehen dürfen um  nicht dem  

Leviathan „zum  O pfer zu fallen“. T raditionelle Liberale w ie bspw . Friedrich A ugust 

von H ayek w ürden die Rolle des Staates auf ein absolutes M inim um  beschränken – 

die grundlegende Bereitstellung von G esetz und O rdnung – und den privaten 

Sektor nutzen w o im m er es geht (auch bei Bildung, G esundheit und Straßen). 

H ierbei besteht die H erausforderung w ie erw ähnt darin, dass w eder eine 

M inderheit noch eine M ehrheit auf die R echte anderer Bürger übergreifen kann. 

Ein m ögliches K onzept um  diese A nforderungen an den Staat analytisch zu greifen 

und so das Institutionengefüge eines Staates aus liberaler Sicht beurteilen zu 

können, ist das der M acht und Bindung von K obler.9 H ier w ird unter M acht die 

Fähigkeit des Staates verstanden die Schaffung von G esetzen gew ährleisten zu 

können. U nter Bindung hingegen w ird die G ew ährleistung verstanden, dass sich 

der Staat an die bestehenden R egeln in seinen H andlungen selbst bindet. Für die 

vorgenannte Beurteilung kann m an an dieser Stelle zu einer 

institutionenökonom ischen Betrachtung springen. Es w ird hier diesbezüglich die 

T hese vertreten, dass qualitativ hochw ertige Insitutionen zu positiven 

w irtschaftlichen Ergebnissen führen. U nter der Q ualität von Institutionen10 einer 

G esellschaft ist zum  einen die G üte der A usw ahl rechtlicher und som it vom  Staat 

geregelter Institutionen gem eint und zum  anderen die G üte deren A usgestaltung, 

d. h. die Prinzipien w elchen die R egeln abstrakt entsprechen m üssen. 

W as die A usw ahl der Bereiche und som it der Institutionen betrifft, w elche Staat 

konkret übernehm en bzw . lassen soll, kann sich aufgrund der evolutorischen 

Entw icklung von G esellschaften erst im  gesellschaftlichen Prozess ergeben. Sollte 

sich bspw . herausstellen, dass eine vorgegebene Liste an Funktionen zu lang oder 

                                                 
9  Vgl. KOBLER (2000). 
10  Da hier die Betrachtung des Staates im Vordergrund steht, sind an dieser Stelle formale 

Institutionen, das heißt Regeln des Rechts, angesprochen. 
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zu kurz oder unzw eckm äßig ist, m uss sie korrigiert w erden. Ein Liberaler besitzt 

eben kein apriorisches W issen über die M ittel, m it denen die Freiheiten der Bürger 

erhöht w erden können. W ie bereits erw ähnt besteht hier die A uffassung, dass der 

Staat sich w eitgehend aus der sich spontan bildenden G esellschaftsordnung11 

heraushalten soll.   

H insichtlich der A usgestaltung der rechtlichen R egeln sind die A nforderungen 

allgem ein und nicht auf das folgend angesprochene Beispiel des M arktw ettbew erbs 

beschränkt. D ie vom  Staat erlassenen R egeln sollen laut H ayek im  W esentlichen 

negativ form uliert w erden, dam it der H andelnde in dem  jew eiligen abgesteckten 

Bereich frei nach seinem  W issen und im  D ienste seiner eigenen Zw ecke über seine 

H andlungen entscheiden kann.12 A ußerdem  m üssen diese R echtsregeln die 

K riterien der A llgem eingültigkeit, V erlässlichkeit und V orhersehbarkeit erfüllen.13 

Sie dürfen nicht positiv form uliert sein und konkrete H andlungsanw eisungen 

geben, sondern m üssen negativ form uliert w erden und auf das V erbot von als nicht 

erw ünschten erachteten V erhaltensw eisen beschränkt bleiben. Im  Falle des 

M arktw ettbew erbs kann m an form ulieren, das die zu definierenden Spielräum e 

negativ zu form ulieren sind und den A kteuren H andlungen untersagt w erden 

m üssen, die für die w ettbew erblichen M arktprozesse relevante Freiheiten D ritter 

beschränken.14 

Ein M issverständnis, das oftm als in politische D iskussionen auftritt, ist die 

Folgerung eines schw achen Staates aus den vorgenannten liberalen A rgum enten – 

eines Staates, der nichts zu sagen und keinen Einfluss hat. H ier soll zw ar auch eine 

Lösung hinsichtlich des A ufgabenum fangs des Staates vertreten w erden, die w eit 

näher an der Laissez-Faire-V ariante ist als an der V ariante des Staates als 

Leviathan. Jedoch m uss gerade aus dieser Perspektive der Staat stark sein, um  seine 

zugew iesenen A ufgaben zu erfüllen. V or allem  die des Schutzes der Freiheit seiner 

Bürger. A ls starker Staat kann der bezeichnet w erden, der auf der einen Seite die 

M acht hat R egeln zu schaffen sow ie durchzusetzen und der auf der anderen Seite 

selbst an die geltenden R egeln in seinem  H andeln gebunden ist. A uf diese W eise 

stellt er keine unberechenbare G röße für den Bürger dar und ist nur für dessen 

Freiheitssicherung zuständig ist. D er O rdoliberalism us hat dieses verm eintliche 

Paradoxon zw ischen einem  m öglichst „kleinen“ Staat und seiner notw endigen 

Stärke längst erkannt, indem  er nicht nur bei Einführung sondern auch bei 

A ufrechterhaltung der (Sozialen) M arktw irtschaft für einen starken Staat eintritt. 

                                                 
11  Vgl. HAYEK (1994 B). 
12  Vgl. HAYEK (1994 A). 
13  Vgl. HOPPMANN (1999). 
14  Vgl. HOPPMANN (1970). 
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Betrachtet m an sich Länder w ie die U SA  als auch D eutschland heute, so sind diese 

Staaten w eit von dem  oben propagierten Zustand entfernt und übernehm en ein 

Fülle anderer nicht notw endiger Funktionen und schränken so die 

Entscheidungsfreiheit ihrer Bürger ein. Liberalism us ist für einen leistungsfähigen 

und starken Staat, jedoch gegen überw uchernde w ohlfahrtsstaatliche A nsprüche. 

D ie Sozialversicherung in D eutschland bspw ., stellt bis auf den heutigen T ag einen 

de-facto staatlich regulierten Bereich dar. D ies w ird sich, w as sich aktuellerw eise an 

der geplanten G esundheitsreform  beispielhaft zeigen lässt, in absehbarer Zeit eher 

verschlim m ern als verbessern – m it all seinen negativen Folgen für die „soziale“ 

Situation in D eutschland. D ie hauptsächlich auf K ostendäm pfung ausgerichtete 

Politik im  G esundheitsw esen w ird sich w eiter negativ auf den W achstum sm arkt 

G esundheit und die W ettbew erbsfähigkeit der deutschen W irtschaft an sich sow ie 

viele andere interdependente Bereiche ausw irken. Es liegt in D eutschland trotz aller 

Problem e, die zu großen T eilen auf die Entm ündigung der Bürger und das 

A usufern des Sozialstaats zurückzuführen sind, eine T endenz zur V erstaatlichung 

vor. D ies erscheint an dieser Stelle tragisch, denn die V erfolgung liberaler Ideen bei 

politischen Entscheidungen ist eben nicht als die U m setzung eines 

R aubtierkapitalism us zu bezeichnen, sondern als die einzige Lösung für die 

U m setzung bzw . Erhaltung einer – auch sozial - leistungsfähigen G esellschaft: 

 

„The prosperity that liberalism  had created reduced considerably 

infant m ortality, w hich had been the pitiless scourge of earlier ages, 

and, as a result of the im provem ent in living conditions, lengthened the 

average span of life. N or did this prosperity flow  only to a select class of 

privileged persons.“15 
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